
          Meerane, 13.05.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

ab Montag, dem 18.05.2020 wird die Schulbesuchspflicht für die Klassenstufen 1-4 wieder gelten. 

Wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, wie sich der Schulalltag nach allen Festlegungen des 

Kultusministeriums und der verbindlichen Hygienevorschriften an unserer Grundschule gestaltet. 

Das allgemein gültige Abstandsgebot gilt nicht innerhalb der festen Klassenverbände, schon aber für 

die sonstigen Abläufe im Schulhaus und im Außengelände. Maskenpflicht besteht für unsere Schüler 

nicht. 

1. Ankommen in der Schule 

Zur Reduzierung von Kontakten werden die Kinder in gestaffelten Zeiten über zwei Eingänge das 

Schulhaus betreten. 

7.15-7.30 Uhr – Klasse 1a – Eingang Turnhallentor – Haupteingangstür 

  Klasse 2a – Eingang Schultor – Horteingang 

7.30-7.45 Uhr – Klasse 1b – Eingang Turnhallentor – Haupteingangstür 

  Klasse 2b – Eingang Schultor – Horteingang 

 

8.15-8.30 Uhr – Klasse 3a – Eingang Turnhallentor – Haupteingangstür 

  Klasse 4a – Eingang Schultor – Horteingang 

8.30-8.45 Uhr – Klasse 3b – Eingang Turnhallentor – Haupteingangstür 

  Klasse 4b – Eingang Schultor – Horteingang 

Bitte halten Sie das Zeitfenster für Ihr Kind genau ein und vermeiden Sie Kontakte vor den 

Eingangstoren untereinander. Sollten Sie persönlich Ihr Kind am jeweiligen Eingangstor abgeben, 

ist dabei zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Laut Allgemeinverfügung haben Eltern 

weiterhin ein Betretungsverbot der Schule. 

Die Garderoben bleiben bis auf Weiteres geschlossen. 

2. Unterricht 

Klassenstufe 1 und 2      Klassenstufe 3 und 4 

1. Stunde 7.45-8.30 Uhr     1. Stunde 8.45-9.30 Uhr 

Frühstückspause      Frühstückspause 

2./3. Stunde 8.45-10.15 Uhr     2. Stunde 9.45-10.30 Uhr 

Hofpause       Hofpause 

4. Stunde 10.30-11.15 Uhr     3./4. Stunde 10.45-12.15 Uhr 

Mittagessen/       Mittagessen/ 

Hort oder nach Hause      Hort oder nach Hause     

                                                                                                                   

 

Jede Klasse erhält einen festen Unterrichtsraum. In diesem findet der gesamte Schultag in der Regel 

mit dem Klassenleiter statt. Vorrangig werden die Fächer Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und 

in den 4. Klassen Englisch unterrichtet. Die Kinder können die Lehrbücher wieder in ihren Ablagen in 

der Schule belassen.   



Sport- und Schwimmunterricht ist bis zum Ende des Schuljahres nicht gestattet.  

3. Bewertung/Versetzung 

Der Übergang vom häuslichen Lernen zur strukturierten Arbeit in der Schule soll möglichst 

reibungslos verlaufen. Die Lehrer wiederholen mit den Schülern am Anfang den Stoff der letzten 

Wochen und beantworten aufgetretene Fragen. Da die Lernzeit zu Hause während der 

Schulschließung aufgrund der jeweiligen Voraussetzungen und Gegebenheiten sehr unterschiedlich 

verlief, werden wir diese Unterschiedlichkeit bei der Benotung und Versetzungsentscheidung 

angemessen berücksichtigen. Die Benotung von Leistungen wird nur in den Fächern Mathematik, 

Deutsch, Sachunterricht und in Klasse 4 in Englisch auf ein angemessenes Maß beschränkt. Von der 

am Schuljahresanfang festgelegten Anzahl von Klassenarbeiten werden wir abweichen. Individuelle 

Beratungsgespräche werden wir Ihnen dafür bei Bedarf auf telefonischem Weg oder über 

Schriftverkehr per Mail anbieten. 

 

4. Hofpausen/Esseneinnahme 

Der Schulhof ist in vier Bereiche eingeteilt. Die Klassen verbringen getrennt in ihrem Bereich die 

Hofpausen. Im Speiseraum wird das Essen unter Einhaltung aller vorgegebenen Hygieneregeln im 

Klassenverband eingenommen. 

 

5. Verantwortung der Eltern 

Die Eltern versichern täglich vor Beginn des Unterrichts in schriftlicher Form, dass keine allgemeinen 

Krankheitssymptome, insbesondere Husten und erhöhte Körpertemperatur vorliegen. Die Auskunft 

bezieht auch den diesbezüglichen Gesundheitszustand aller Mitglieder des Hausstandes mit ein. 

Dafür erhalten Sie heute ein Formular im Anhang, indem Sie bitte täglich Ihre Unterschrift eintragen. 

Ohne diesen Nachweis zum Gesundheitszustand kann Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen und 

muss von Ihnen wieder von der Schule abgeholt werden.  

Kinder mit Vorerkrankungen, deren Krankheitssymptome einer Virusinfektion ähnlich sein können 

(z.B. Heuschnupfen), weisen die Unbedenklichkeit mit einem ärztlichen Attest nach. 

Bei Zweifel am Gesundheitszustand Ihres Kindes werden wir eine Aufnahme ablehnen. Bitte schätzen 

Sie die Sachlage täglich verantwortungsvoll ein. 

__________________________________________________________________________________ 

Liebe Eltern, wir freuen uns, dass wir unsere Schüler ab kommenden Montag wieder zum Unterricht 

begrüßen können. Oberste Priorität hat dabei der Schutz der Gesundheit. Das Gelingen unseres 

Konzeptes erfordert zwingend von allen Personen Achtsamkeit und aktive Mitwirkung der Eltern. 

Bitte unterschreiben Sie die beiliegende Belehrung und geben den unteren Abschnitt am 18.05.2020 

Ihrem Kind zur Abgabe mit. Führen Sie verantwortungsvoll das Formular zur Gesundheitsangabe. Sie 

vermeiden damit unnötige Abholzeiten für Ihr Kind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

A. Pohle 

Schulleiterin 
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_____________________________________________________________________ 
Ihre Zeichen: Ihre Nachricht: Unser Zeichen: Po/Go Datum: 13.05.2020 

 

 
Belehrung für Eltern, Sorgeberechtigte und in der Einrichtung tätige Personen 
gemäß § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG)  
 
Um eine Ansteckung zu verhindern, sind die Abstands- und Hygieneregeln einzuhal-
ten. 
 
Wenn Sie oder Ihr Kind an einer Coronavirus-Erkrankung erkrankt sind bzw. SARS-
CoV-2-Symptome aufweisen (v. a. trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit), besteht 
ein Betretungsverbot für die Einrichtung. 
 
Wir bitten Sie, bei diesen Symptomen immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes 
in Anspruch zu nehmen. 
 
Müssen in der Einrichtung tätige Personen oder Kinder bzw. Schüler/innen zu Hause 
bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrichtigen Sie uns bitte 
unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem 
Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterver-
breitung der Infektionskrankheit vorzubeugen.  
 
Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen Gemeinschaftseinrichtung be-
steht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen.  
 
Sollten Kinder/Schüler sowie in der Einrichtung tätige Personen vergleichbare Symp-
tome z. B. durch Allergien, Heuschnupfen o. ä. aufweisen, ist die Zuordnung der Symp-
tome zu einem anderen Krankheitsbild als COVID-19 vor Betreten der Einrichtung 
glaubhaft zu machen. Eltern weisen dies mit einem ärztlichen Attest nach. 
Die Schulleitung kann bei Zweifel am Gesundheitszustand des Kindes eine Auf-
nahme ablehnen. 
 
 
 
A. Pohle 
Schulleiterin 

 

 ……………………………………………………………………………………… 

 
Name, Vorname des Kindes: ____________________________          Klasse _____ 
 
Die Belehrung zum Infektionsschutzgesetz  - COVID-19 - wurde für unser Kind zur 
Kenntnis genommen. Wir wurden von Frau Pohle, Schulleiterin der Lindenschule GS 
Meerane, im Elternbrief vom 13.05.2020 zum Unterrichtsablauf sowie zum hygienege-
rechten Verhalten in der Schule informiert und halten unser Kind zur Einhaltung der 
Regeln an. 
 
 
.............................  ………………………………………… 
Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 




